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Tatsächlich erforderliche Kosten 
 

Die Vergütung nachträglicher Besonde-
rer Leistungen! 
 
 
Ordnen Auftraggebende eine Besondere Leistung an, ist ein gesondertes Hono-
rar fällig. Für die Höhe gelten die tatsächlich erforderlichen Kosten (§ 650c Ab-
satz 1 BGB). Bei Abrechnung nach Stundenaufwand sind das die „echten“ Stun-
densätze multipliziert mit dem tatsächlichen Aufwand. Es gelten weder die im 
Vertrag vereinbarten noch ansonsten üblichen Stundensätze. 
 
Frage 1: Eine Planerin: Ich stelle bei 
Planungsbeginn fest, dass keine Be-
standsaufnahme vorhanden ist, diese 
benötige ich aber. Hierfür haben wir im 
Vertrag keine Honorarvereinbarung ge-
troffen. Wie ergibt sich das Honorar? 
 
Frage 2: Ein Planer: Ich habe die Trag-
werksplanung im Auftrag. Nun soll ich 
auch die Bewehrungsabnahme ma-
chen. Der Auftraggeber meint, dass wir 
dies über die im Vertrag vereinbarten 
Stundensätze abrechnen sollen. Diese 
sind jedoch unauskömmlich niedrig. Bin 
ich an diese gebunden? 
 
Frage 3: Ein Auftraggeber: Wir wollen 
den Planer nach Ausführung der Bau-
leistung mit der Erstellung von Be-
standsplänen beauftragen. In unseren 
Verträgen haben wir Stundensätze spe-
ziell für Leistungen aufgenommen, wel-
che wir nachträglich anordnen. Der Pla-
ner würde die Leistung übernehmen, je-
doch nicht zu diesem Stundensatz. 
Können wir den vereinbarten Stunden-
satz durchsetzen? 
 
Frage 4: Ein Auftraggeber: Wir haben 
eine Tragwerksplanerin mit dem Auf-
stellen eines Standsicherheitsnachwei-
ses beauftragt. Während der Bearbei-
tung hat die Planerin Bedenken 

angemeldet und darauf hingewiesen, 
dass bei einer Brücke der Nachweis 
von Bauzuständen, welche nicht dem 
Endzustand entsprechen, erforderlich 
ist. Das hatten wir im ursprünglichen 
Vertrag nicht beauftragt und auch er-
klärt, dass wir das für nicht erforderlich 
halten, jedoch auf einer funktionstaugli-
chen Leistung bestehen. Die Planerin 
hat den Nachweis erstellt und verlangt 
dafür nun eine Mehrvergütung nach tat-
sächlich erforderlichen Kosten. Zu 
Recht? 
 
Vorab: Bei allen 4 Fragen geht es um 
Besondere Leistungen im Sinne der 
HOAI. Deren Vergütung ist in der HOAI 
nicht verordnet. So regelt § 3 HOAI nur, 
was Besondere Leistungen in Abgren-
zung zu Grundleistungen sind. Eine 
Vergütungsregelung enthält die HOAI 
nicht. Daher gibt es für die Vergütung 
von Besonderen Leistungen in der 
HOAI auch keine Auffangregelung, wie 
z. B. § 7 Absatz 1 Satz 2 HOAI, denn 
einen Basishonorarsatz gibt es nur für 
Grundleistungen (§ 6 HOAI). Die Vergü-
tung von Besonderen Leistungen ist 
also nicht über die HOAI zu fassen, son-
dern nur über den Vertrag in Verbin-
dung mit dem Werkvertragsrecht im 
BGB. Ist eine Vergütung für eine Be-
sondere Leistung im Vertrag vereinbart, 
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gilt diese und das Thema ist durch. Bei 
den hier gestellten Fragen ist jedoch für 
die konkrete Leistung jedenfalls explizit 
keine Vergütung im Vertrag genannt. 
Was also gilt? 
 
Bei allen von Auftraggebenden gefor-
derten Besonderen Leistungen handelt 
es sich im rechtlichen Sinne um ein Be-
gehren des Bestellenden für eine Ände-
rung des vereinbarten Werkerfolgs oder 
für eine Änderung, die zur Erreichung 
des vereinbarten Werkerfolgs notwen-
dig ist (§650b Absatz 1 Satz 1 BGB). 
Für die Vergütung setzt die Systematik 
des § 650b BGB ein, vereinfacht: der 
Planer erstellt ein Angebot, die Parteien 
verhandeln, einigen sich oder der Auf-
traggebende ordnet an (ausführlich 
Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieur-
blatt 07-08/2018, Seite 48). Die Vergü-
tung bei Anordnungen regelt § 650c 
BGB. Bei Planungsleistungen ist bei 
Änderungsanordnungen zwar zunächst 
§ 650q Absatz 2 BGB zu beachten. § 
650q Absatz 2 Satz 1 verweist darauf, 
dass sich Vergütungsanpassungen 
nach den Entgeltberechnungsregelun-
gen der HOAI ergeben (ausführlich 
Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieur-
blatt 06/2021, Seite 30 zur Frage 3). Die 
HOAI greift aber, wie zuvor erläutert, bei 
Besonderen Leistungen nicht. § 650q 
Absatz 2 Satz 2 lautet: „Im Übrigen gilt 
§ 650c entsprechend“. So gilt – im Üb-
rigen – für Besondere Leistungen also § 
650c BGB. Im hier maßgeblichen § 
650c Absatz 1 Satz 1 BGB heißt es: 
„Die Höhe des Vergütungsanspruchs 
für den infolge einer Anordnung des Be-
stellers nach § 650b Absatz 2 vermehr-
ten oder verminderten Aufwand ist nach 
den tatsächlich erforderlichen Kosten 
mit angemessenen Zuschlägen für all-
gemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn zu ermitteln.“ Der Wortlaut im 
Gesetz stellt klar, dass es um die „tat-
sächlichen“ Kosten geht, welche 

„erforderlich“ sein müssen. Bei Beson-
deren Leistungen wird meist eine Ver-
gütung nach Stundenaufwand gewählt. 
Diese setzt sich zusammen aus Anzahl 
der Stunden und Höhe der Vergütung 
pro Stunde. Nach § 650c BGB müssen 
folglich 4 Aspekte bei der Vergütung 
nach Stunden beachtet werden, 2 auf 
der Ebene der Tatsachen, 2 auf der 
Ebene der Erforderlichkeit: 

1. Die Anzahl der Stunden muss 
tatsächlich angefallen sein! 

2. Der Stundensatz muss tatsäch-
lich gegeben sein! 

3. Die Anzahl der Stunden muss er-
forderlich gewesen sein! 

4. Die Höhe des Stundensatzes 
muss erforderlich gewesen sein! 

Zu 1. muss der Planende darlegen, wel-
che Stunden geleistet worden sind. 
Eine genaue Dokumentation ist erfor-
derlich. Zu 2. hat er den tatsächlichen 
Stundensatz der konkret mit der Auf-
gabe betrauten Mitarbeitenden darzule-
gen, z. B. durch ein Testat des Steuer-
beraters. Dabei sind allgemeine Ge-
schäftskosten, Wagnis und Gewinn ein-
zurechnen. Zu 3. muss er darlegen, 
dass die Anzahl der Stunden auch wirt-
schaftlich vernünftig angefallen ist (also 
nicht während dieser Stunden andere 
Projekte bearbeitet wurden). Zu 4. 
muss er darlegen, dass die konkret mit 
der Leistung beauftragte Person erfor-
derlich war, z. B. also die Ingenieurin 
und nicht der Zeichner erforderlich war. 
Sind alle diese vier Aspekte dargelegt, 
hält eine Abrechnung nach Stunden der 
Prüfung stand. 
 
Antwort 1: 
Eine Bestandsaufnahme ist ohne Frage 
eine Besondere Leistung im Sinne der 
HOAI. Wie vorab ausgeführt, ergibt sich 
die Höhe der Vergütung bei Besonde-
ren Leistungen, deren Vergütung im 
Vertrag nicht geregelt ist, aus § 650c 
BGB und damit nach den tatsächlich 
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erforderlichen Kosten. Die Planerin legt 
also dar, wer die Bestandsaufnahme im 
Hause durchführen wird, mit welchem 
Aufwand sowie zu welchem Stunden-
satz und bietet das an. Kommt es nicht 
zur Einigung und ordnet der Auftragge-
bende die Leistung an, kann sie nach 
den tatsächlich erforderlichen Kosten 
abrechnen, indem sie die vier zuvor ge-
nannten Aspekte einer prüfbaren Ab-
rechnung nach Stunden darlegt. 
 
Antwort 2: 
Auf Nachfrage teilt der Planer mit, dass 
im Vertrag nur allgemein ein Stunden-
satz vereinbart worden ist, ohne Bezug 
zu einer konkreten Leistung. Demnach 
sieht der Vertrag keine Vergütung vor 
für die hier gewünschte konkrete Leis-
tung der Bewehrungsabnahme, weder 
pauschal noch nach Stundensatz. Hät-
ten die Parteien im Vertrag die Beweh-
rungsabnahme als Leistung und konk-
ret für diese Leistung eine Abrechnung 
nach einem vereinbarten Stundensatz 
vereinbart, dann würde dieser gelten, 
eben weil vertraglich so vereinbart. Dies 
ist hier nicht gegeben. Die Bewehrungs-
abnahme ist eine Besondere Leistung, 
die Vergütung richtet sich also nach § 
650c BGB und das sind die „tatsächlich 
erforderlichen“ Kosten. Soll die Beweh-
rungsabnahme „nach Stunden“ abge-
rechnet werden, ist der Planer somit 
nicht an die nur allgemein ohne konkre-
ten Leistungsbezug vereinbarten niedri-
gen Stundensätze gebunden.  
 
Es mag überraschen, könnte man doch 
annehmen, dass die Parteien mit der 
allgemeinen Stundensatzvereinbarung 
ein Vertragspreisniveau für alle Abrech-
nungen nach Stunden vereinbart ha-
ben. Dem ist jedoch nicht so. Es ist 
Wille des Gesetzgebers, dass mit der 
Regelung in § 650c BGB nur die tat-
sächlich erforderlichen Kosten gelten. 
Das ergibt sich aus der Begründung 

zum Gesetzentwurf (BT-Ds. 18/8486), 
wo es heißt: „Die Berechnung der Mehr- 
oder Mindervergütung wird nicht um ei-
nen sogenannten Vertragspreisniveauf-
aktor ergänzt. Die Anwendung dieses 
Faktors würde dazu führen, dass die ur-
sprünglich einkalkulierte Gewinn- oder 
Verlustspanne auch bei der Berech-
nung der Vergütung für die Nachträge 
zugrunde zu legen wäre, was im Ergeb-
nis zu einer Potenzierung der Gewinne 
oder Verluste der Ausgangskalkulation 
führen würde.“ Nach dem Willen des 
Gesetzgebers haben bei der Vergabe 
im Wettbewerb erzielte Vorteile keinen 
Bestand bei angeordneten Änderun-
gen. Es gibt kein Fortschreiben eines 
Vertragspreisniveaus. Auch eine even-
tuelle Üblichkeit soll keine Rolle spielen. 
So heißt es in der Gesetzesbegründung 
(BT-Ds. 18/8486) auch: „Die Mehr- oder 
Mindervergütung soll nicht auf der 
Grundlage der für die geänderte Bau-
leistung insgesamt „üblichen Vergü-
tung“ im Sinne des § 632 berechnet 
werden.“ Es greifen vielmehr die tat-
sächlich erforderlichen Kosten, wie sich 
aus dem Wortlaut des § 650c BGB 
ergibt. 
 
Antwort 3: 
Auch Bestandspläne sind ohne Frage 
Besondere Leistungen. Werden diese 
nachträglich über § 650b BGB vom Auf-
traggeber angeordnet, gilt hier für die 
Vergütung § 650c BGB. Im vorliegen-
den Fall hat der Auftraggeber zwar eine 
allgemeine vertragliche Klausel in der 
Art aufgenommen, dass vereinbarte 
Stundensätze auch für solche Leistun-
gen gelten sollen, welche angeordnet 
werden. Solche Klauseln sind bereits 
aus den aktuellen RBBau-Vertragsmus-
tern (z. B. RBBau, Richtlinien für die 
Durchführung von Bauaufgaben des 
Bundes, Stand 10.05.2021, Vertrags-
muster Technische Ausrüstung, Stand 
21.12.2020) bekannt. Die so vertraglich 
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vereinbarten Stundensätze dürften je-
doch als Preisnebenabreden der AGB-
Kontrolle (AGB = Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, §§ 305 ff BGB) 
unterliegen und nach weit überwiegen-
der Meinung in der Literatur keinen Be-
stand haben, weil sie mit dem wesentli-
chen Grundgedanken der gesetzlichen 
Regelung in § 650c BGB unvereinbar 
sind (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). So würde 
eine allgemeingültige Klausel – je nach 
vereinbarten Stundensätzen – dazu 
führen, dass der Planer automatisch 
weniger oder mehr als die tatsächlich 
erforderlichen Kosten erhält. Wie bei 
Frage 2 gilt, dass ein nicht für eine kon-
krete Leistung vereinbarter Stunden-
satz nicht greift, sondern vielmehr die 
tatsächlich erforderliche Vergütung 
nach § 650c BGB. Beachtet der Planer 
die zuvor genannten vier Aspekte, kann 
er mit seinen tatsächlichen Stundensät-
zen abrechnen. 
 
Antwort 4: Auf Nachfrage erklärt der 
Auftraggeber, dass er nicht erklärt hat, 
der Nachweis solle selbst dann nicht er-
stellt werden, wenn dies zur Funktions-
untauglichkeit des Werkes führe. Die 
Planerin hat hier einen Anspruch auf die 
begehrte Mehrvergütung. Zwar definiert 
grundsätzlich der Auftraggeber das Pla-
nungssoll, indem er die erforderlichen 
Leistungen beauftragt. Wenn er jedoch 
auf Bedenkenhinweise darauf besteht, 
dass ein funktionstaugliches Werk – 
hier ein Standsicherheitsnachweis – er-
stellt werden soll und dazu besondere 
Leistungen – hier ein Nachweis von be-
sonderen Bauzuständen – erforderlich 

sind, dann schuldet er für diese auch 
eine Mehrvergütung. Dies gilt selbst 
dann, wenn er ausdrücklich erklärt, 
keine zusätzlichen Leistungen beauftra-
gen zu wollen. Die Planerin hat hier ver-
antwortungsvoll gehandelt und auf die 
Erforderlichkeit der Leistung für den Er-
folg hingewiesen. Wollte der Auftragge-
ber eine Zahlungspflicht verhindern, so 
hätte er erklären müssen, der Nachweis 
solle selbst dann nicht erstellt werden, 
wenn dadurch der Standsicherheits-
nachweis unbrauchbar wird. In diesem 
Fall hätte er jedoch den Standsicher-
heitsnachweis als unbrauchbare Leis-
tung vergüten müssen. 
 
Fazit: 
Besondere Leistungen, die Auftragge-
bende anordnen und für die es im Ver-
trag keine konkrete Leistungs- und Ver-
gütungsvereinbarung gibt, sind nach § 
650c BGB zu vergüten. Es gilt kein fort-
zuschreibendes Vertragspreisniveau 
von z. B. allgemein vereinbarten Stun-
densätzen und auch keine übliche Ver-
gütung, vielmehr die tatsächlich erfor-
derlichen Kosten. Der Gesetzgeber 
möchte mit § 650c BGB erreichen, dass 
Auftraggebende korrekt ausschreiben, 
Planende korrekt anbieten und sich 
gute oder schlechte Vertragspreise 
nicht fortschreiben (BT-Ds. 18/8486). 
Auftraggebende können sich in Verga-
beverfahren die pauschale Abfrage und 
in den Verträgen die Vereinbarung von 
Stundensätzen ohne Bezug zu konkre-
ten Leistungen sparen. Sie kommen 
nicht zum Tragen. 
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